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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1996

Norm

EheG §69 Abs2

Rechtssatz

Der Anspruch nach § 69 Abs 2 EheG ist gegenüber dem nach § 66 EheG insoferne"privilegiert", als sich der

Unterhaltsberechtigte nach letzterer Bestimmung Einkünfte aus Vermögen und einer zumutbaren Erwerbstätigkeit

anrechnen lassen muß, wogegen § 69 Abs 2 EheG das nur dann vorsieht, wenn schon nach § 94 ABGB eine Verweisung

auf eine Erwerbstätigkeit Platz griffe.
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